
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/1/3 2Ob506/57,
5Ob88/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.01.1958

Norm

ABGB §863 CIV

ABGB §1295

ABGB §1444

Rechtssatz

Haftungsverzicht der Ehegattin gegenüber ihrem Gatten als Kraftfahrer im Falle eines Unfalles ist nicht ohne weiteres

anzunehmen. Die Ehegattin hat nur ihrer sittlichen P:icht entsprochen, wenn sie das Mitfahren nicht abgelehnt,

sondern durch Mitfahren und Ermahnungen ein vorsichtigeres Fahren des Beklagten zu erwirken versucht hat, wenn

sie nach dem Unfall die Ehe fortgesetzt hat, ohne durch Erhebung von Schadenersatzansprüchen den Ehefrieden zu

stören und wenn sie sich im Strafverfahren der Zeugenaussage entschlagen hat.
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